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§ 32
 AÖSp - Allgemeine Österreichische Spediteurbedingungen

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2017

Gegenüber Ansprüchen des Spediteurs ist eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung nur mit fälligen Gegenansprüchen

des Auftraggebers, denen ein Einwand nicht entgegensteht, zulässig.

In Kraft seit 01.01.1900 bis 31.12.9999
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